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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 12 
der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 30. Juni 2025 

(Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener 
Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und des An-

dienungsrechts) 
 
Die Nagarro SE soll in der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung erneut ermächtigt 
werden, eigene Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu erwerben und zu verwenden. Die 
Gesellschaft soll in einem Zeitraum von bis zu fünf Jahren Aktien im Umfang von bis zu 10 % 
des Grundkapitals erwerben und damit den gesetzlichen Rahmen für solche Ermächtigungen 
nutzen können. Der Erwerb der eigenen Aktien kann als Kauf über die Börse, mittels eines 
öffentlichen Kaufangebots oder eines öffentlichen Tauschangebots durch die Gesellschaft 
selbst oder durch Konzerngesellschaften oder für ihre oder deren Rechnung handelnde Dritte 
erfolgen. Der Erwerb über die Börse kann auch im Rahmen eines Rückkaufprogramms durch-
geführt werden, mit dem Kreditinstitute oder Wertpapierhäuser beauftragt werden. Die Gesell-
schaft kann auch einem solchen Unternehmen die Führung des Rückkaufprogramms übertra-
gen. So wird beispielsweise der am 6. Februar 2025 begonnene, laufende Aktienrückkauf der 
Gesellschaft unter Führung eines solchen Unternehmens durchgeführt. Durch die Möglichkeit 
eines Tauschangebots erhält die Gesellschaft zusätzliche Flexibilität, indem sie als Gegenleis-
tung für den Erwerb eigener Aktien anstelle von Geld auch von ihr gehaltene Aktien einer im 
Sinne von § 3 Abs. 2 AktG börsennotierten Gesellschaft anbieten kann. Auch für die Aktionäre 
kann ein solches Tauschangebot eine attraktive Alternative zu einem öffentlichen Kaufangebot 
darstellen. 
 
Sofern die Anzahl der zum Kauf oder Tausch angedienten oder angebotenen Nagarro-Aktien 
das von der Gesellschaft insgesamt zum Erwerb vorgesehene Volumen übersteigt, kann der 
Erwerb unter Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre anstatt nach dem Verhältnis 
der Beteiligungsquoten nach dem Verhältnis der angedienten oder angebotenen Nagarro-Ak-
tien je Aktionär erfolgen, um das Zuteilungsverfahren zu vereinfachen. Dieser Vereinfachung 
dient auch die Möglichkeit der bevorrechtigten Berücksichtigung geringer Stückzahlen bis zu 
150 Stück angedienter oder angebotener Aktien je Aktionär und der Rundung nach kaufmän-
nischen Grundsätzen. 
 
Mit dem vorgeschlagenen Beschluss wird auch die Ermächtigung zur Verwendung oder Ver-
äußerung eigener Aktien, die aufgrund dieser oder früher erteilter Ermächtigungen oder ge-
mäß § 71d Satz 5 AktG oder anderweitig erworben wurden, erteilt. Die Ermächtigung wird 
nachfolgend näher beschrieben, insbesondere, soweit sie mit einem Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre verbunden ist. 
 
Zurückerworbene eigene Aktien können nach lit. c. Ziffer (2) der unter Tagesordnungspunkt 
12 vorgeschlagenen Ermächtigung im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungs- oder 
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Belegschaftsaktienprogrammen verwendet werden. Nagarro fördert eine Eigentümerkultur im 
Unternehmen und ermöglicht Mitarbeitern und Führungskräften möglichst weltweit über Akti-
enprogramme und aktienbasierte Vergütung eine Beteiligung am Unternehmen und seiner 
Entwicklung. Eine solche Beteiligung ist auch vom Gesetzgeber erwünscht und wird daher in 
mehrfacher Weise erleichtert. Die Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter der Nagarro SE oder mit 
ihr verbundener Unternehmen sowie an Organmitglieder von mit der Nagarro SE verbundenen 
Unternehmen soll die Identifikation der genannten Personen mit Nagarro stärken. Sie sollen 
an das Unternehmen gebunden und auch als Aktionäre an dessen langfristiger Entwicklung 
beteiligt werden. Hierdurch sollen im Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre das 
Verständnis und die Bereitschaft zur Übernahme größerer, vor allem wirtschaftlicher Mitver-
antwortung gestärkt werden. Die Ausgabe von Aktien ermöglicht auch Gestaltungen mit lang-
fristiger Anreizwirkung, bei denen nicht nur positive, sondern auch negative Entwicklungen 
Berücksichtigung finden können. So erlaubt beispielsweise die Gewährung von Aktien mit ei-
ner Veräußerungssperre oder Sperrfrist oder mit Halteanreizen zusätzlich zu dem Bonus- auch 
einen Malus-Effekt im Fall von negativen Entwicklungen. Sie soll damit einen Anreiz geben, 
auf eine dauerhafte Wertsteigerung für das Unternehmen zu achten. Die Ermächtigung er-
möglicht dabei auch die Überlassung von Aktien an Mitarbeiter und Führungskräfte ohne an 
die Übertragung geknüpfte Gegenleistung sowie zu besonderen Mitarbeiterkonditionen. Die 
Einzelheiten der Bedingungen der verschiedenen Modelle von Belegschaftsaktienprogram-
men und aktienbasierter Vergütung können dabei unter Beachtung der Interessen des Unter-
nehmens und seiner Aktionäre jeweils unterschiedlich festgelegt werden und müssen dabei 
auch die weltweit unterschiedlich ausgestalteten, relevanten nationalen Regelungen für solche 
Programme berücksichtigen. 
 
Die genannten Ziele werden im Nagarro-Konzern mit verschiedenen Modellen von Beleg-
schaftsaktienprogrammen und aktienbasierter Vergütung verfolgt. Insbesondere hat Nagarro 
im Jahr 2023 ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm (Employee Share Participation Program, 
„ESPP“) namens MyN (für „My Nagarro“) ins Leben gerufen, das weltweit für alle Nagarro-
Mitarbeiter zugänglich ist. Im Rahmen dieses Programms erhalten Beschäftigte beim Kauf von 
jeweils drei Aktien, die sie bei fortlaufender Unternehmenszugehörigkeit drei Jahre lang halten 
(„Investment Shares“), jeweils eine zusätzliche Aktie („Matching Share“) der Nagarro SE im 
Rahmen bestimmter Höchstgrenzen. 
 
Die Ausgabe von Aktien im Rahmen der genannten Belegschaftsaktienprogramme und Ver-
gütungsmodelle kann gegebenenfalls auch an Dritte (etwa Kreditinstitute oder nach § 53 
Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen 
(KWG) tätige Unternehmen) erfolgen, die den Teilnehmern dieser Programme die Aktien über-
tragen oder das wirtschaftliche Eigentum und/oder die wirtschaftlichen Früchte aus den Aktien 
überlassen. Die Nutzung der unter Tagesordnungspunkt 12 lit. c. Ziffer (2) vorgeschlagenen 
Ermächtigung soll jedoch nicht auf die vorstehend genannten Belegschaftsaktienprogramme 
und aktienbasierten Vergütungen beschränkt sein. Die von dieser Ermächtigung umfassten 
Aktien sollen vielmehr auch für Fälle zur Verfügung stehen, in denen zugunsten von Mitarbei-
tern der Nagarro SE oder mit ihr verbundener Unternehmen sowie von Organmitgliedern von 
mit der Nagarro SE verbundenen Unternehmen neue, gegebenenfalls auch auf einzelne Ge-
sellschaften beschränkte Belegschaftsaktienprogramme und aktienbasierte Vergütungen ein-
geführt oder bestehende Belegschaftsaktienprogramme und aktienbasierte Vergütungen er-
weitert oder angepasst werden. 
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Die Ausgabe der Aktien kann an weitere Bedingungen wie etwa Sperrfristen, Veräußerungs-
sperren, die Erreichung bestimmter Ziele oder den Verbleib im Konzern geknüpft werden. 
 
Die oben ausführlich dargestellten Ziele der Identifikation mit dem Unternehmen, der Bindung 
an das Unternehmen und der Übernahme unternehmerischer Mitverantwortung liegen im In-
teresse des Unternehmens und seiner Aktionäre. Die Übertragung bereits vorhandener oder 
neu zurückerworbener eigener Aktien anstelle der Inanspruchnahme eventuell ebenfalls zur 
Verfügung stehender genehmigter Kapitalia kann eine wirtschaftlich sinnvolle Alternative sein, 
da sie den mit einer Kapitalerhöhung und der Zulassung neuer Aktien verbundenen Aufwand 
vermeidet. Die Gestaltung der einzelnen Belegschaftsaktienprogramme und der aktienbasier-
ten Vergütung sowie die Zahl der jeweils an Begünstigte ausgegebenen Aktien und gewährten 
Vergünstigungen stehen jeweils in einem angemessenen Verhältnis zur Lage der Gesellschaft 
und den zu erwartenden Vorteilen für das Unternehmen. Der bei dieser Verwendung erforder-
liche Bezugsrechtsausschluss liegt damit grundsätzlich im Interesse der Gesellschaft und ihrer 
Aktionäre. 
 
Zurückerworbene eigene Aktien sollen nach lit. d. der unter Tagesordnungspunkt 12 vorge-
schlagenen Ermächtigung auch zur Bedienung von Erwerbspflichten oder Erwerbsrechten auf 
Nagarro-Aktien verwendet werden können, die mit Mitgliedern des Vorstands der Nagarro SE 
im Rahmen bestehender oder zukünftiger Regelungen zur Vorstandsvergütung oder beste-
hender oder zukünftiger Vergütungsprogramme vereinbart wurden oder werden. Insbeson-
dere können sie den Mitgliedern des Vorstands, auch nach Wahl der Gesellschaft anstelle 
einer entsprechenden Barleistung, zum Erwerb angeboten, zugesagt und übertragen werden. 
Auch insoweit ist ein Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erforderlich und liegt im In-
teresse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. So können variable Vergütungsbestandteile ge-
währt werden, die einen Anreiz für eine langfristige, auf Nachhaltigkeit angelegte Unterneh-
mensführung setzen, indem zum Beispiel ein Teil der variablen Vergütung anstatt in bar in für 
eine bestimmte Zeit veräußerungsgesperrten Aktien oder in Zusagen auf Aktien mit einer 
Sperrfrist gewährt werden. Zudem können solche aktienbasierten Vergütungsbestandteile an 
bestimmte Erfolgsziele geknüpft werden, wie etwa die Entwicklung der Rendite der Nagarro-
Aktie im internationalen Branchenvergleich oder sonstige Wertsteigerungs- oder Nachhaltig-
keitsziele. 
 
Durch die Übertragung veräußerungsgesperrter Aktien oder die Zusage von Aktien mit Sperr-
frist oder die Gewährung sonstiger aktienbasierter Vergütungsinstrumente an Vorstandsmit-
glieder kann ein Teil der Vergütung aufgeschoben und somit die Bindung an die Gesellschaft 
erhöht werden, indem der Vorstand an einer nachhaltigen Wertsteigerung des Unternehmens 
partizipiert und erst nach Ablauf der Sperrfrist über die Vergütungsbestandteile verfügen kann. 
Da eine Veräußerung solcher Aktien erst nach Ablauf der Sperrfrist erfolgen kann, nimmt das 
Vorstandsmitglied während der Sperrfrist nicht nur an positiven, sondern auch an negativen 
Entwicklungen des Börsenkurses teil. Es kann somit zusätzlich zu dem Bonus- auch ein Ma-
lus-Effekt für die Vorstandsmitglieder eintreten. 
 
Die Einzelheiten der Vergütung für die Vorstandsmitglieder werden im Rahmen eines von der 
Hauptversammlung gebilligten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder vom Aufsichts-
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rat festgelegt. Die Entscheidung über die jeweils gewählte Gestaltung und Bedienungsart tref-
fen der Aufsichtsrat zu den im Rahmen einer Vorstandsvergütung eingesetzten Aktien und der 
Vorstand zu den übrigen Aktien. Dabei werden sich diese Organe ausschließlich vom Inte-
resse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre leiten lassen. 
 
Außerdem soll es dem Vorstand nach lit. c. Ziffer (3) der unter Tagesordnungspunkt 12 vorge-
schlagenen Ermächtigung mit Zustimmung des Aufsichtsrats möglich sein, eigene Aktien ge-
gen Sachleistungen anzubieten und zu übertragen und sie somit als Gegenleistung im Rah-
men von Unternehmenszusammenschlüssen oder als Gegenleistung zum (auch mittelbaren) 
Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder sonstigen Ver-
mögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen ein-
schließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften einzusetzen. 
Die aus diesem Grund vorgeschlagene Ermächtigung soll die Nagarro SE im Wettbewerb um 
interessante Akquisitionsobjekte stärken und es ihr ermöglichen, schnell, flexibel und liquidi-
tätsschonend auf sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb solcher Vermögensgegenstände 
unter Einsatz eigener Aktien zu reagieren. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Be-
zugsrechts der Aktionäre Rechnung. Die Entscheidung, ob und in welchem Umfang im Einzel-
fall eigene Aktien oder Aktien aus einem genehmigten Kapital als Akquisitionswährung genutzt 
werden, trifft der Vorstand, wobei er sich ausschließlich vom Interesse der Gesellschaft und 
ihrer Aktionäre leiten lässt. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand 
sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Dabei wird der 
Vorstand den Börsenkurs der Nagarro-Aktie berücksichtigen. Eine schematische Anknüpfung 
an einen Börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, insbesondere damit einmal erzielte Verhand-
lungsergebnisse durch Schwankungen des Börsenkurses nicht wieder infrage gestellt werden 
können. 
 
Erworbene eigene Aktien sollen nach lit. c. Ziffer (4) der unter Tagesordnungspunkt 12 vorge-
schlagenen Ermächtigung mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch gegen Barzahlung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden können, zum Beispiel an einen oder mehrere 
institutionelle Investoren oder zur Erschließung neuer Investorenkreise. Voraussetzung einer 
solchen Veräußerung ist, dass der Veräußerungspreis den Börsenkurs einer Nagarro-Aktie 
nicht wesentlich unterschreitet. Die Möglichkeit der Veräußerung zurückerworbener eigener 
Aktien gegen Barzahlung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre dient dem Inte-
resse der Gesellschaft an der Erzielung eines bestmöglichen Preises bei Veräußerung der 
eigenen Aktien. Durch den Ausschluss des Bezugsrechts wird eine Platzierung nahe am Bör-
senkurs ermöglicht, sodass der bei Bezugsrechtsemissionen übliche Abschlag entfällt. Im Ver-
gleich zu einem zeitlich gestreckten Verkauf der Aktien über die Börse führt dieses Vorgehen 
zu einem umgehenden Mittelzufluss und vermeidet für den vereinnahmten Gesamtkaufpreis 
die Unsicherheiten der künftigen Börsenentwicklung. Die Gesellschaft wird damit in die Lage 
versetzt, sich im Rahmen der jeweiligen Börsenverfassung bietende Chancen schnell und fle-
xibel sowie kostengünstig zu nutzen. Der rechnerische Anteil am Grundkapital, der auf die 
unter einem solchen erleichterten Bezugsrechtsausschluss veräußerten eigenen Aktien ent-
fällt, darf insgesamt 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haupt-
versammlung oder – falls dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Er-
mächtigung nicht überschreiten. Durch die Orientierung des Veräußerungspreises am Börsen-
kurs wird dem Gedanken des Verwässerungsschutzes Rechnung getragen und das Vermö-
gens- und Stimmrechtsinteresse der Aktionäre wird angemessen gewahrt. Die Verwaltung 
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wird sich bei Festlegung des endgültigen Veräußerungspreises – unter Berücksichtigung der 
aktuellen Marktgegebenheiten – bemühen, einen etwaigen Abschlag vom Börsenkurs so nied-
rig wie möglich zu halten. Die Aktionäre haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungs-
quote durch Kauf von Nagarro-Aktien über die Börse zu vergleichbaren Bedingungen aufrecht-
zuerhalten, während der Gesellschaft im Interesse der Aktionäre weitere Handlungsspiel-
räume eröffnet werden. 
 
Ergänzend ist sichergestellt, dass die Anzahl der nach Tagesordnungspunkt 12 lit. c. Ziffer (4) 
unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ausgegebenen eigenen Aktien zusammen mit anderen Aktien, die in direkter oder 
entsprechender Anwendung dieser Vorschrift während der Laufzeit der Ermächtigung bis zum 
Zeitpunkt ihrer Ausnutzung ausgegeben oder veräußert werden, die in § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG festgelegte gesetzliche Begrenzung von 20 % des Grundkapitals nicht übersteigt. 
Auf diese Begrenzung anzurechnen sind auch Aktien, die aufgrund einer während der Laufzeit 
der Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
begebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibung ausgegeben oder gewährt wurden 
oder auszugeben oder zu gewähren sind. 
 
Außerdem soll die Gesellschaft eigene Aktien nach lit. c. Ziffer (5) der unter Tagesordnungs-
punkt 12 vorgeschlagenen Ermächtigung auch zur Bedienung oder Absicherung von Erwerbs-
pflichten oder Erwerbsrechten auf Nagarro-Aktien verwenden können, insbesondere aus und 
im Zusammenhang mit Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen der Gesellschaft oder 
ihrer Konzerngesellschaften. Der Vorstand wird bei der Entscheidung, ob bei Bedienung sol-
cher Erwerbspflichten oder Erwerbsrechte eigene Aktien oder neue Aktien ausgegeben wer-
den, die Interessen der Aktionäre angemessen berücksichtigen. Dasselbe gilt für die Frage 
der – gegebenenfalls auch ausschließlichen – Bedienbarkeit von Wandel- oder Options-
schuldverschreibungen mit eigenen Aktien. In allen solchen Fällen muss das Bezugsrecht der 
Aktionäre ausgeschlossen sein. Dies gilt auch für die Gewährung einer marktüblichen Form 
des Verwässerungsschutzes, soweit den Inhabern oder Gläubigern von Wandlungs- oder Op-
tionsrechten auf Aktien der Gesellschaft oder entsprechender Wandlungs- oder Optionspflich-
ten bei Bezugsrechtsemissionen der Gesellschaft Bezugsrechte auf Aktien in dem Umfang 
gewährt werden, wie sie ihnen nach bereits erfolgter Ausübung dieser Rechte oder Erfüllung 
dieser Pflichten zustünden. 
 
Weiter soll nach lit. f. der unter Tagesordnungspunkt 12 vorgeschlagenen Ermächtigung im 
Fall einer Veräußerung eigener Aktien durch öffentliches Angebot an alle Aktionäre das Be-
zugsrecht für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden können, um die Abwicklung zu erleich-
tern. 
 
Schließlich sollen eigene Aktien nach lit. c. Ziffer (1) der unter Tagesordnungspunkt 12 vorge-
schlagenen Ermächtigung ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen wer-
den können. Die Einziehung kann auch ohne Kapitalherabsetzung erfolgen, sodass sich der 
anteilige Betrag der übrigen Stückaktien am Grundkapital erhöht. 
 
Der Vorstand wird der jeweils nächsten Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermäch-
tigung berichten. 
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München, im Mai 2025 

______________________ ______________________ _______________________ 
Manas Human 

Vorsitzender des Vorstands 
der Nagarro SE 

Annette Mainka 
Mitglied des Vorstands 

der Nagarro SE 

Vikram Sehgal 
Mitglied des Vorstands 

der Nagarro SE 
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